




Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formfehler verstoßen wurde, 
können diese entsprechend § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung M-V nur innerhalb eines 
Jahres geltend gemacht werden. Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von 
Anzeige-, Genehmigungs- und Bekanntmachungsvorschriften. 
 
Verfahrensvermerk zur Satzung des Seniorenbeirates 2012 der Stadt Plau am See vom 
26.07.2012 
 
 
 Datum Namenszeichen 

Veröffentlicht am 28.02.2013 G. Eschen 

 
 
 
auf der Internetseite der Stadt Plau am See unter www.stadt-plau-am-see.de 
 
vorher ab August 2012 veröffentlicht auf der Internetseite des Amtes Plau am See  
 
 
 


